


Rechtslage

Dem Bauherrn stehen unterschiedliche Mängelrechte zu, je nachdem, ob für den Werkvertrag die Bestimmungen des Obligationenrechts oder die SIA-Norm 118 für anwendbar erklärt wurden.
1. Werkmangel
Damit ein Bauherr Mängelrechte geltend machen kann, muss zunächst ein Werkmangel vorliegen. Ein Werkmangel besteht in einer Abweichung des Werks (Ist-Zustand) vom Zustand, der das Werk eigentlich haben sollte (Soll-Zustand). Dem Werk fehlt entweder eine vertraglich vereinbarte oder eine vorausgesetzte Eigenschaft.
Kein Werkmangel stellt insbesondere das unvollendete Werk dar. In diesem Fall kann der Bauherr vom Unternehmer nur die Fertigstellung des Werks verlangen oder einen Abzug vom Werklohn vornehmen.
2. Was gilt: Obligationenrecht oder SIA-Norm 118?

Es ist entscheidend, ob auf den Werkvertrag die gesetzlichen Bestimmungen des Obligationenrechts Anwendung finden oder die SIA-Norm 118. Bei der SIA-Norm 118 handelt es sich um Normen des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins (SIA) in der Bau- und Planungsbranche. Soll die SIA-Norm 118 gelten, muss sie im Werkvertrag ausdrücklich für anwendbar erklärt werden. Ansonsten ist das Obligationenrecht massgebend.

3. Mängelrüge
Eine fristgerechte und inhaltlich korrekte Mängelrüge ist eine wichtige Voraussetzung für die Geltendmachung von Mängelrechten. Rügt der Bauherr entdeckte Mängel nicht ordnungsgemäss, gilt das mangelhafte Werk als genehmigt.
Die Mängelrüge kann formlos erfolgen. Es ist allerdings aus Beweisgründen empfehlenswert, die Mängelrüge schriftlich abzufassen und dem Unternehmer per Einschreiben zuzustellen. Inhaltlich muss der Mangel so genau wie möglich beschrieben werden.

Nach Obligationenrecht: Der Bauherr muss den Mangel, der nach der Abnahme des Werks zum Vorschein kommt, innert 60 Tagen nach dessen Entdeckung rügen. Die Frist von 60 Tagen gilt erst für Verträge, die ab dem 1. Januar 2026 abgeschlossen wurden. Wurde ein Vertrag vor diesem Datum abgeschlossen, müssen allfällige Mängel umgehend, spätestens aber innert 5 Arbeitstagen gerügt werden. Die Verjährungsfrist beträgt fünf Jahre.

Nach SIA-Norm 118: Der Bauherr hat den Mangel binnen zwei Jahren seit dem Tag der Abnahme zu rügen (Rügefrist oder Garantiefrist genannt). Der Bauherr hat allerdings den Schaden, der bei unverzüglicher Mängelrüge hätte vermieden werden können, selber zu tragen. Nach Ablauf der Garantiefrist haftet der Unternehmer für verdeckte Mängel, sofern sie vom Bauherrn innert 60 Tagen (bei ab dem 1. Januar 2026 abgeschlossenen Verträgen) resp. sofort (bei früher abgeschlossenen Verträgen) nach der Entdeckung gerügt werden. Insgesamt gilt eine Verjährungsfrist von fünf Jahren nach der Abnahme des Werks. Die Rechte aus Mängeln, die der Unternehmer absichtlich verschwiegen hat, verjähren dagegen in zehn Jahren.
4. Mängelrechte

Nach Obligationenrecht: Der Bauherr hat das Wahlrecht, entweder unentgeltliche Nachbesserung oder Minderung (Werkpreisreduktion) zu verlangen. Das Recht auf Wandelung (Rückabwicklung des Werkvertrags, d.h. Rückbau einerseits und Rückzahlung des Werk-lohns andererseits) besteht nur dann, wenn das Werk ohne unverhältnismässigen Aufwand wieder entfernt werden kann, was selten der Fall ist.
Nach SIA-Norm 118: Der Bauherr kann zunächst einzig die unentgeltliche Nachbesserung verlangen. Nur wenn der Unternehmer den Mangel nicht binnen angesetzter Frist beseitigt, wenn er von Vornherein eine Nachbesserung verweigert oder wenn er zur Nachbesserung unfähig ist, kann sich der Bauherr wahlweise auch für eine Ersatzvornahme (s. Ziffer 5) entscheiden, Minderung oder – unter den gleichen Voraussetzungen wie oben – Wandelung verlangen.

Trifft den Unternehmer ein Verschulden am Mangel, kann der Bauherr sowohl bei Anwendung des Obligationenrechts als auch der SIA-Norm 118 zusätzlich Schadenersatz und Ersatz des Mangelfolgeschadens fordern.

5. Ersatzvornahme

Von einer Ersatzvornahme spricht man dann, wenn der Bauherr den Werkmangel auf Kosten des Unternehmers beseitigt oder durch einen Dritten beseitigen lässt.
Nach Obligationenrecht: Der Bauherr ist nur bei zeitlicher Dringlichkeit zur Ersatzvornahme berechtigt. Davor muss er dem Unternehmer Frist zur Beseitigung des Mangels mit Androhung der Ersatzvornahme ansetzen oder sich vom Richter zur Ersatzvornahme ermächtigen lassen.
Nach SIA-Norm 118: Soweit der Unternehmer die gerügten Mängel binnen der vom Bauherrn angesetzten, angemessenen Frist nicht behebt, ist der Bauherr sofort zur Ersatzvornahme berechtigt. Eine weitere Fristansetzung zur Nachbesserung mit der Androhung der Ersatzvornahme ist nicht erforderlich.
6. Gegenüberstellung der Bestimmungen des Obligationenrechts und der SIA-Norm 118
	
	Obligationenrecht
	SIA-Norm 118

	Binnen welcher Frist müssen die Mängel gerügt werden?
	Rügefrist von 60 Tagen (bei vor dem 1. Januar 2026 abgeschlossenen Verträgen sofort nach Entdeckung)
	Binnen 2 Jahren nach Abnahme des Werks; danach müssen Mängel innert 60 Tagen (resp. bei vor dem 1. Januar 2026 abgeschlossenen Verträgen sofort) nach Entdeckung gerügt werden

	Welche Mängelrechte kann der Bauherr ausüben?
	Nach Wahl des Bauherrn: Nachbesserung, Minderung, evtl. Wandelung
	Primär: Nachbesserung

Subsidiär: Ersatzvornahme, Minderung, evtl. Wandelung

	Ersatzvornahme
	Voraussetzungen: Zeitliche Dringlichkeit und Fristansetzung unter Androhung der Ersatzvornahme oder richterliche Ermächtigung
	Sofort nach Fristablauf

	Verjährungsfrist
	5 Jahre
	5 Jahre (bzw. bei absichtlich verschwiegenen Mängeln 10 Jahre)


7. Abnahmeprotokoll

Ist eine Immobilie erstellt, muss sie vom Bauherrn abgenommen werden. Bei der Abnahme sind offensichtliche Mängel zur rügen oder in einem Abnahmeprotokoll festzuhalten, ansonsten das Werk mit diesen Mängeln als genehmigt gilt (für diese offensichtlichen Mängel gilt die Rügefrist von zwei Jahren der SIA-Norm 118 nicht!). Grundsätzlich können die Mängel bei der Abnahme dem Unternehmer mündlich mitgeteilt werden. Aus Gründen der Beweisbarkeit ist jedoch dringend zu empfehlen, ein schriftliches Abnahmeprotokoll zu erstellen. Ein schriftliches Abnahmeprotokoll erlaubt es auch, die Abnahme systematisch z.B. pro Gewerk zu gestalten, damit kein offensichtlicher Mangel vergessen geht. Wegen der beschriebenen einschneidenden Folgen bei einer fehlenden Auflistung von offensichtlichen Mängeln, ist es natürlich sinnvoll, eher zu viele als zu wenige Mängel zu rügen. Das nachfolgende Abnahmeprotokoll soll als allgemeine, unverbindliche Prüfhilfe dienen, erhebt aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Bei Baufachstellen können detaillierte, auf die jeweilige Immobilie abgestimmte Protokolle bezogen werden. Wird ein Protokoll erstellt, sollte es von beiden Parteien unterzeichnet werden. Im Werkvertrag wird in diesem Zusammenhang idealerweise festgehalten, dass ein Protokoll für seine Gültigkeit der Unterschrift des Bauherrn bedarf.

Sollte sich der Unternehmer weigern, die mängelbehaftete Checkliste zu unterzeichnen, so ist dem Bauherrn zu empfehlen, diese mit einem eingeschriebenen Brief an den Adressaten im Sinne einer Mängelrüge zuzustellen und ihn dabei auf seine Pflichten (Behebung, gehörige Erfüllung etc.) aufmerksam zu machen.
Achtung: Weder ein unterzeichnetes Abnahmeprotokoll noch eine Mängelrüge vermag die Verjährungsfrist für die Mängelrechte zu unterbrechen.

Vorgehen

Die Mängelrüge unterliegt von Gesetzes wegen keiner Form. Aus Gründen der Beweisbarkeit ist es aber dringend zu empfehlen, eine solche Anzeige schriftlich zu verfassen und der Gegenseite nachweislich zukommen lassen. Empfohlen wird deshalb, die Mängelanzeige per Einschreiben zu versenden. Es ist auch möglich, den Zugang der Mängelanzeige nachzuweisen, indem man diese Anzeige im Beisein eines neutralen Zeugen in den Briefkasten des Empfängers wirft.

Diese Darstellung zu den Mängelrechten des Bauherren ist eine Information über die Grundzüge der Mängelrechte im Werkvertrag. Aufgrund der Komplexität der Materie erhebt sie keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder auf Anwendung im konkreten Fall. Wir empfehlen für konkrete Probleme den Beizug einer in Bau- und Immobiliensachen erfahrenen Fachperson.

Abnahmeprotokoll (beim Werkvertrag)

Tag der Abnahme: ____________

Ort der Abnahme: ____________

1. Baumassnahme: ____________

2. Gebäude/Bauwerk: Einfamilienhaus, Mustermannstrasse 11, 6088 Musterstadt
3. Unternehmer: Muster GmbH, Musterstrasse 22, 6088 Musterstadt
4. Bauherr(en): 
Paula Musterfrau, Mustermannstrasse 33, 6088 Musterstadt und 



Franz Musterfrau, Mustermannstrasse 33, 6088 Musterstadt
5. Subunternehmer:
__________________

__________________

__________________

6. Bauvertrag /Werkvertrag __________________
vom ____________
7. Nachtragsvereinbarung: __________________ 
vom ____________

8. Bezeichnung der Leistung, die abgenommen werden soll [z. B. Rohbauarbeiten]: 
_______________________________________________________________________
9. Datum des Beginns der Bauleistung: _________________

10. Datum der Fertigstellung der Bauleistung: ________________

11. Vorbehalte:

	(
	Die Abnahme erfolgt unter dem Vorbehalt der Mangelbeseitigung.

	(
	Die Geltendmachung der vereinbarten Vertragsstrafe wird vorbehalten.


[Hinweis: Wird eine ausdrückliche Abnahme ohne Vorbehalt erklärt, so können Mängel, die dem Auftraggeber bekannt sind, nur eingeschränkt geltend gemacht werden. Eine vereinbarte Vertragsstrafe kann ebenfalls nur geltend gemacht werden, wenn dies bei der Abnahme vorbehalten wird. Wird die Abnahme unter Vorbehalt erklärt, wird sie erst wirksam, wenn der Vorbehalt erfüllt ist, also i.d.R. der Mangel beseitigt wurde.]

12. Mängel:

	Vorhandener Mangel
	Termin zur Mangelbeseitigung

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Falls zum vereinbarten Termin die Mängel nicht beseitigt werden, wird die Behebung der Mängel durch eine andere Firma auf Kosten des Unternehmers vorgenommen. 

13. Gewährleistung:

Die Gewährleistung beginnt mit folgendem Datum: ______. Sie endet nach den vertraglichen Fristen. Sind keine Fristen vertraglich vereinbart, so gelten die Vorschriften des OR. 

14. Unterlagen:

Folgende Unterlagen wurden dem Bauherrn oder dessen Vertreter übergeben:

______________________________

______________________________

______________________________

15. Sonstiges:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Musterstadt, _________________
Musterstadt, _________________
____________________________
____________________________
Unternehmer
Bauherr

Regula und Paul Musterfrau

Musterfraustrasse 11

6088 Musterstadt


Einschreiben
Muster GmbH

Herr Franz Mustermann 

Musterstrasse 22

6088 Musterstadt 

Musterstadt, ______

Werkvertrag ________________ vom _______________

Mängelanzeige / Aufforderung zur Mängelbeseitigung

Sehr geehrter Herr Mustermann
Bei einem ersten Rundgang in unserem von Ihnen gebauten Haus in der Musterstrasse 11, 6088 Musterstadt sind zahlreiche Mängel zum Vorschein gekommen. Den Stand der Dinge möchten wir im Folgenden zusammenfassen: [Hinweis: Die nachfolgend genannten Mängel sind Beispiele, die durch Ihre Angaben im konkreten Einzelfall ersetzt werden müssen. Bitte beachten Sie, dass Sie die Mängel möglichst konkret und detailliert beschreiben.]

1.
Der Anschluss des Heizkörpers in der Küche wurde nicht fachgerecht ausgeführt. Die Anschlussverschraubung ist undicht und tropft.

2.
Der Türrahmen des Badezimmers ist zerkratzt.

3.
Der Parkettboden im Esszimmer weist an einigen Stellen bereits Verfärbungen auf.
Wir fordern Sie auf, diese Mängel bis zum 
______________________ 
[Hinweis: Die Länge der Frist, die angemessen sein muss, hängt von der Art des Mangels ab. Es kann auch eine je eigene Frist für verschiedene Mängel gesetzt werden.]

unentgeltlich zu beseitigen. Im Falle des fruchtlosen Fristablaufs werden wir unser Recht auf Gewährleistung mit den nötigen rechtlichen Mitteln geltend machen.

Natürlich stehen wir für Rückfragen jederzeit zur Verfügung.

Freundliche Grüssen

Regula Musterfrau
Paul Musterfrau


